
Einladung  
zum Fachtag 
Wozu braucht es ein  
Landesantidiskriminierungsgesetz 
in Niedersachsen?

Mittwoch, 30.10.2024, 10 – 16 Uhr  
Kulturzentrum Pavillon, Hannover 



Wozu braucht es ein  
Landesantidiskriminierungsgesetz 
in Niedersachsen? 

Die Niedersächsische Landesregierung hat den 
Schutz vor Diskriminierung zu ihrem Thema erklärt 
und möchte ein Niedersächsisches Antidiskrimi-
nierungsgesetz schaffen, das einen umfassenden 
Schutz vor Diskriminierung durch öffentliche Ein-
richtungen bietet und Rechtsansprüche schafft. 

Hierdurch sollen Rechtsschutzlücken zwischen 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) und dem Niedersächsischen Gleichberech-
tigungsgesetz (NGG) geschlossen werden. Wir 
begrüßen die Schaffung eines solchen Gesetzes 
und nehmen das geplante Landesantisdikrimi-
nierungsgesetz (LADG) zum Anlass, im Rahmen 
unseres ersten Fachtages aus verschiedenen 
Perspektiven darzulegen, wozu es ein LADG  
auch in Niedersachsen braucht.

Ab 9.30 Ankommen und Anmeldung

Beginn 10 Uhr  

Grußwort

Heike Fritzsche, Antidiskriminierungsstelle  
des Bundes, Referat Forschung und Grundsatz-
angelegenheiten

Einführung 

„Gleichbehandlungsgesetzgebung  
als Grundlage für Diskriminierungsfreiheit“
Vera Egenberger, Büro zur Umsetzung von 
Gleichbehandlung e.V.

11 Uhr „Auf ein Wort mit…“

Saraya Gomis, Expert:innenrat Antirassismus
„Kann ein LADG Schule machen?“

Martin Vahemäe-Zierold, Beauftragte Person 
für Queer und Antidiskriminierung, Bezirksamt 
Berlin Mitte
„Eine umfassende kommunale Sicht auf das 
Leben mit LADG“

Claire Lops, Rechtsanwältin für Antidiskriminie-
rungsrecht, Wagner & Lops Rechtsanwältinnen
„Was braucht das Gesetz?“

13 – 14 Uhr Mittagspause

Podiumsgespräch:
Saraya Gomis, Martin Vahemäe-Zierold,  
Claire Lops, Cristina Antonelli-Ngameni  
(Projektleiterin respekt*land bei amfn e.V.),  
Daniel Kalifa (Leiter Antidiskriminierungsstelle 
der Stadt Hannover)

Moderation: 
Aretta Mbaruk, Koordinatorin* des Bremer 
Netzwerks gegen Diskriminierung (NgD)

Programm
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Logo * Kombinationen

Mögliche Kombinationen – Platzierung der Logos  
getrennt voneinander
Folgende Logokombinationen sind auch getrennt voneinander einsetzbar. Hierbei steht das  
respekt*land-Logo im Fokus – das ADS-Logo wird in direktem Kontext als Initiator des Förderpro-
gramms nachrangig dargestellt. Wichtig ist, insbesondere beim Auftauchen weiterer Förderlogos, 
eine Logokombination zu wählen, die einen eindeutigen Bezug zwischen respekt*land-Logo und 
ADS-Logo herstellt, um Missverständnisse zu vermeiden (siehe Beispiele ab Seite 15).

 
Mögliche Kombinationen – beide Logos als Einheit
Dieser Abbinder bildet eine Einheit und kann beispielsweise in kompakter Version im Footer auf 
Webseiten oder im Impressum von Publikationen eingesetzt werden.

Individuelle, hier nicht  

aufgeführte Anwendungs-

fälle können Sie gerne bei 

der Antidiskriminierungs-

stelle erfragen. 

Anmeldung und Kontakt:
klugeGÖREN gGmbH
Borsigstr. 8
38126 Braunschweig
0531 23 49 11 90
info@lag-antidiskriminierung-nds.de

Anmeldung unter: 
www.lag-antidiskriminierung-nds.de/was-wir-
machen/erster-fachtag/

Anmeldeschluss: 23. Oktober 2024 
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